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AZ:  10/031-FP/012/2021 
Betreff: Änderung des Flächenwidmungsplans  - Grundstücke  167/1, 

KG Lind ob Velden und  297/5, KG Velden am Wörthersee  
 

Auskünfte:  Mag. Daniela Riepan 
Telefon: +43 4274 / 2102 - 49 
Telefax: +43 4274 / 2101 
e-Mail: velden.bau@ktn.gde.at 
 

Bitte Eingaben ausschließlich an die Behörde 
richten und die Geschäftszahl anführen. 

 
 

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t – ENTWURF (KM 03.11.2022) 
 

 
zur Änderung des Flächenwidmungsplans: 
 
15/2021 Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks  167/1 KG 75310 Lind ob Velden  
  im Ausmaß von 800 m²  

von derzeit Grünland-für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland 
in Bauland-Wohngebiet 
 
Rückwidmung des Grundstücks 297/5 KG 75318 Velden am Wörthersee  
im Ausmaß von 1.040 m² 
von derzeit Bauland-Wohngebiet 
in Grünland-für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland 

 
Rechtsgrundlagen: 
Gemäß § 34 Abs. 1  Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 2021) idF LGBl. Nr. 59/2021 darf der 
Flächenwidmungsplan nur aus wichtigen Gründen abgeändert werden. 
 
Gemäß § 15 Abs. 4 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 2021) idF LGBl. Nr. 59/2021 darf eine 
Neufestlegung von Grundflächen als Bauland nur erfolgen, wenn  
1.  unter Berücksichtigung der Bauflächenbilanz der Baulandbedarf nicht durch Baulandreserven gedeckt 

ist oder 
2.  zumindest im Ausmaß der beabsichtigten Neufestlegung Rückwidmungen von als Bauland festgelegten 

Grundflächen in Grünland erfolgen. 
 
Anregung: 
Mit Schreiben vom 20.05.2021 und 16.09.2022 haben die Grundeigentümer angeregt, eine Teilfläche des 
Grundstücks 167/1 KG 75310 Lind ob Velden von Grünland in Bauland-Wohngebiet umzuwidmen. Im 
Gegenzug dazu soll das Grundstück 297/5 KG 75318 Velden am Wörthersee rückgewidmet werden. 
 
Sachverhalt zu den verfahrensgegenständlichen Grundstücken: 
Eigentümer:  Ingrid Falle-Aichholzer und Johann Falle 
Grundstücke:  167/1, KG Lind ob Velden und 297/5, KG Velden am Wörthersee 
Lage:  Das Grundstück 167/1 KG Lind ob Velden liegt im südlichen Randbereich der 

Ortschaft Rajach, im Anschluss an einen Siedlungsbereich. 
 Das Grundstück 297/5 KG Velden am Wörthersee liegt südwestlichen Ortsanfangsbereich der 

Ortschaft Göriach, nahezu unmittelbar nördlich der A2 Südautobahn. 
Bebauung /Nutzung: beide Grundstücke sind unbbaut 
Anschluss an bestehende Bebauung:  ja 
Innerhalb bestehender Siedlungsaußengrenzen: ja 
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Siedlungsschwerpunkt: ja 
Flächenwidmung:  Grünland-für die LuF. best. Fläche bzw. Bauland-Wohngebiet 
Bebauungsplan: Textlicher Bebauungsplan Velden am Wörther See 
Beabsichtigtes Vorhaben: Errichtung Einfamilienwohnhaus 
Erschließung: Privatweg 167/2 KG 75310 Lind ob Velden (Servitut ist noch nachzuweisen) 
Wasserversorgung: WVV F-S-G; Wasserversorgung möglich lt. Stellungnahme vom 05.07.2022 
Abwasserentsorgung: außerhalb Versorgungsbereich AWVWW (Stellungnahme fehlt noch) 
Gefahrenzone: keine 
Gefährdungsbereiche: keine bzw. Hangwasser 
 
Örtliches Entwicklungskonzept: 

     
 
Bauflächenbilanz (Gesamtgemeinde): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorprüfung: 
Die Widmung bedeutet eine Erweiterung im direkten Anschluss an einen Siedlungsbereich. Das Vorhaben 
lässt sich grundsätzlich mit dem ÖEK bzw. den Vorgaben des neuen K-ROG 2021 vereinbaren und kann 
raumordnungsfachlich positiv beurteilt werden. Jedoch ist eine Stellungnahme der Abt. 12 hinsichtlich 
Reglerfunktion und Oberflächenwasser einzuholen. Der Nachweis der gesicherten Zufahrt ist zu erbringen. 
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Stellungnahmen Fachabteilungen: 
Tiefbau:  Seitens des Referates wird festgehalten, dass sich im südlichen Teil der umzuwidmenden Fläche 

ein Regenwasserkanal (ca. 3 – 5 m von der Südgrenze entfernt, Verlauf West – Ost) befindet. 
Bei diesem Regenwasserkanal handelt es sich zwar um einen Privatkanal, der in weiterer Folge 
in die Oberflächenentwässerung der Rajacher Straße einmündet und dann über eine 
Rasenmulde in den Rajacher Bach mündet. 
Über diesen Kanal werden die anfallenden Oberflächenwässer – vor allem Grundwässer – aus 
dem westlichen Bereich der umzuwidmenden Fläche abgeleitet, dabei handelt es sich um 
private bebaute aber auch unbebaute Grundstücke. 
Im Zuge einer zukünftigen Bebauung ist darauf zu achten, dass dieser Kanal weiterhin erhalten 
bleibt, allenfalls müsste der Kanal – wenn baulich erforderlich – umgelegt werden. 

 
Abt. 12 Wasserwirtschaft Villach: 

 



 

Seite 4 von 4 
 

 
 
Stellungnahmen Kundmachung: 
nachtragen 
 
Bebauungsverpflichtung: 
Ist abzuschließen. 
 
Kundmachung: 03.11.2022 – 01.12.2022 
Fachausschuss: 11.10.2021, 03.11.2021, 27.07.2022, 17.10.2022 
Gemeindevorstand: Datum nachtragen 
Gemeinderat: Datum nachtragen 
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